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ABKÜRZUNGSVERZEICHNI S/GLOSSAR

A
Ao. H. Außerordentlicher Haushalt

B
BVergG 2018 Bundesvergabegesetz 2018, BGBI. I Nr. 65/2018 idgF

BZ Bedarfszuweisung

C
CAF Common Assessment Framework

E
ESVG Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen

F

FAG
Finanzausgleichsgesetz, Bundesgesetz, mit dem der Finanzaus-
gleich geregelt wird und sonstige finanzausgleichsrechtliche Be-
stimmungen getroffen werden

Finanzkraft
Die Finanzkraft wird ermittelt aus der Summe der eigenen Steuern
und der den Gemeinden zugekommenen Ertragsanteile an den
gemeinschaftlichen Bundesabgaben

H

Haushalt
Ausgaben und Einnahmen, die Gegenstand der Veranschlagung
sind (voranschlagswirksame Gebarung) – im Gegensatz zur durch-
laufenden bzw. voranschlagsunwirksamen Gebarung

Haushaltsergebnis
Der Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben; ist er negativ (Aus-
gaben > Einnahmen), spricht man von Abgang oder Fehlbetrag,
ansonsten ergibt sich ein (Einnahmen-) Überschuss

I
IKD Direktion Inneres und Kommunales

K
KZ Kennziffer

L
LEP Oö. Landesentwicklungsprogramm

LRH Oö. Landesrechnungshof

LRHG Oö. Landesrechnungshofgesetz 2013, LGBl. Nr. 62/2013 idgF
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O
o. H. ordentlicher Haushalt

ÖEK Örtliches Entwicklungskonzept

Öffentliches
Sparen bzw . ÖSQ

Überschuss bzw. Ergebnis aus der Gegenüberstellung der laufen-
den Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsquerschnittes. Die
Quote öffentliches Sparen (= öffentliche Sparquote) drückt dieses
laufende Ergebnis im Verhältnis zu den laufenden Ausgaben des
Rechnungsquerschnittes aus

Oö. GemO 1990 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91/1990 (WV) idgF

P
PE Personaleinheit

R
RA Rechnungsabschluss

RQ
Rechnungsquerschnitt – ökonomische Gliederung aller Einnahmen
und Ausgaben in zwei Bereiche (laufende Gebarung und Vermö-
gensgebarung)

S
SHV Sozialhilfeverband

V
VA Voranschlag

VAZ Veranstaltungszentrum

VRV 2015

Verordnung des Bundesministers für Finanzen mit der Form und
Gliederung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der
Länder und der Gemeinden geregelt werden (Voranschlags- und
Rechnungsabschlussverordnung 2015), BGBl. Nr. 313/2015 idgF

VZÄ Vollzeitäquivalenz

W
WRG 1959 Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. Nr. 215/1959 idgF
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STADTGEMEINDE ROHRBA CH-BERG MIT SCHWERPUNKT KOOPERATIONEN

Geprüfte Stellen:

Stadtgemeinde Rohrbach-Berg

Direktion Inneres und Kommunales
Abteilung Wasserwirtschaft
Abteilung Raumordnung

Prüfungszeitraum:

18. März 2019 bis 15. Juli 2019

Rechtliche Grundlage:

Initiativprüfung im Sinne des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z. 1, 8 und 10 des
Oö. LRH des Oö. LRHG 2013, idgF

Prüfungsgegenstand und -ziel:

�x Darstellung der Auswirkungen der Gemeindefusion in struktureller, organisatorischer
und finanzieller Hinsicht

�x Analyse weiterer Kooperationsbemühungen der Stadtgemeinde
�x Aufzeigen von überörtlichen Leistungen der Stadtgemeinde an die Umlandgemeinden
�x Überblick über die Leistungsfähigkeit des Gemeindehaushaltes und Aufzeigen von

Effizienzpotentialen und Einnahmemöglichkeiten
�x Darstellung und Beurteilung der Rolle des Landes OÖ bei Gemeindefusionen und bei

der Bildung von Kooperationsräumen

Prüfungsergebnis:

Das vorläufige Ergebnis der Prüfung wurde den Vertretern der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg
sowie Vertretern der geprüften Organisationseinheiten des Landes OÖ in der Schlussbe-
sprechung am 10. September 2019 zur Kenntnis gebracht.

Legende:

Nachstehend werden in der Regel punkteweise die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der
Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle
(Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegenäußerung des LRH (Kennzeichnung mit 4)
aneinandergereiht.

In Tabellen und Anlagen des Berichtes können bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben durch die
EDV-gestützte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.



Stadtgemeinde Rohrbach-Berg mit Schwerpunkt Kooperationen November 2019

Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence 1

KURZFASSUNG

(1) Gemeindefusion als große Entwicklungschance

Mit 1. Mai 2015 schlossen sich die Stadtgemeinde Rohrbach in Ober-
österreich und die Gemeinde Berg bei Rohrbach zur Stadtgemeinde
Rohrbach-Berg zusammen. Dem waren positive Volksbefragungen in beiden
Altgemeinden sowie entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse vorausge-
gangen.

Der LRH beurteilt den Zusammenschluss der beiden Gemeinden aus
struktureller Sicht als positiv. Die fusionierte Stadtgemeinde Rohrbach-Berg
verfügt nunmehr über attraktive Entwicklungsperspektiven insbesondere im
Bereich der Raumordnung. Mit der Errichtung eines Kinder-Reha-Zentrums
konnte sich die Stadtgemeinde im Gesundheitsbereich positionieren,
wodurch zahlreiche Arbeitsplätze in der Region geschaffen wurden. Für den
LRH war nach Gesprächen mit Entscheidungsträgern der Stadtgemeinde
und der Region insgesamt eine Aufbruchsstimmung erkennbar. (Berichts-
punkte 1 und 2)

(2) Fusion aus Sicht der L eistungsqualität vorteilhaft – Wesentliche
Einsparungspotentiale noch nicht gehoben

Der LRH hält zusammenfassend fest, dass sich die Gemeindefusion positiv
auf die Verwaltung ausgewirkt hat. Durch Spezialisierung und mehr Routine
ist eine schnellere Aufgabenerledigung und Steigerung der Leistungsqualität
sichergestellt. Aus finanzieller Sicht ergibt sich aber ein differenziertes Bild:

�x Bei den Ausgaben für politische Organe (Bürgermeister, Gemeinderat,
Gemeindevorstand) gab es lediglich im Jahr 2015 eine wesentliche
Einsparung. Ein nachhaltiger finanzieller Vorteil (ca. 25.000 Euro jährlich)
wird erst 2021 eintreten, da ab diesem Jahr die Differenzierung zwischen
haupt- und nebenberuflicher Funktionsausübung der Bürgermeister
vollständig aufgehoben wird.

�x Im Personalbereich hat die Stadtgemeinde unmittelbar nach dem Zu-
sammenschluss kaum Fusionspotentiale genutzt, sodass keine wesent-
lichen Einsparungen erzielt wurden. Bei den Mehrleistungen erhöhten
sich die Ausgaben. Eine wesentliche Personalmaßnahme setzte die
Stadtgemeinde erst 2019 mit der Zusammenführung der Leitung der
Finanzverwaltung.

�x Bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich konnte die Stadt-
gemeinde in den Jahren 2016 bis 2018 aufgrund einer Übergangs-
regelung insgesamt finanziell profitieren (190.000 Euro). Nach den
derzeit gültigen Bestimmungen des FAG wird sich ab 2019 dieser Vorteil
aber abschwächen und in der Folge in das Negative umkehren.
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�x Für Projektfinanzierungen, wie die Sanierung und Erweiterung des
Rathauses, wurden zusätzliche Zuschüsse von insgesamt 574.000 Euro
zugesagt. Der LRH hält kritisch fest, dass dieser „Fusionsbonus des
Landes“ nicht wie ursprünglich kommuniziert aus Landesmitteln sondern
aus Bedarfszuweisungen und somit aus finanzieller Sicht von der
Gesamtheit der oö. Gemeinden geleistet wurde.

Der LRH empfiehlt der Stadtgemeinde, die nach wie vor bestehenden
fusionsbedingten Einsparungspotentiale sukzessive zu realisieren.
(Berichtspunkt 3)

(3) Fusionsstrategie des Landes OÖ ohne klare Zielwerte

Seit dem Jahr 2015 gab es in Oberösterreich neben der Stadtgemeinde
Rohrbach-Berg fünf weitere Zusammenschlüsse von jeweils zwei
Gemeinden. Die politische Haltung des Landes OÖ geht dabei nach wie vor
ausschließlich von freiwilligen Zusammenschlüssen aus. Eine Zielvorgabe
hinsichtlich räumlicher Verteilung, Anzahl an Fusionen oder zeitlichem
Ablauf liegt nicht vor. Gesetzlich mögliche „Zwangsfusionen“ wurden in OÖ
bislang nicht durchgeführt.

Aus finanzieller Sicht wurde im Rahmen der Gemeindefinanzierung Neu die
Verteilung der BZ-Mittel an die Gemeinden mit 1. Jänner 2018 grundlegend
geändert. Unter anderem sieht der neu gebildete Regionalisierungsfonds
vor, dass im Fall von Gemeindefusionen der neu gegründeten Gemeinde für
maximal drei „Fusionsprojekte“ ein Zuschlag zur Förderquote von 15 Prozent
zuerkannt wird. Im Strukturfonds bleiben die Sockelbeträge von 30.000 Euro
je Gemeinde bestehen.

Für den LRH ist klar, dass das Potential an effizienten und effektiven
Gemeindefusionen in Oberösterreich bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist.
Er sieht es als Aufgabe des Landes OÖ an, landesweit mögliche grund-
sätzliche Fusionspotentiale von Gemeinden aufzuzeigen. Darauf aufbauend
sollten Zusammenschlüsse von Gemeinden, wenn möglich freiwillig,
angestrebt werden. Der LRH kommt daher insgesamt zum Schluss, dass das
Land OÖ seine Strategie in Bezug auf Gemeindefusionen präzisieren und
stärker steuernd eingreifen sollte. Insbesondere wären auch konkrete Ziele
hinsichtlich Anzahl an Fusionen, räumlicher Verteilung bzw. Zeithorizont
festzulegen und den oö. Gemeinden entsprechend zu kommunizieren.
(Berichtspunkt 19, VERBESSERUNGSVORSCHLAG I)

(4) Was passiert mit jenen Gemeinden, die sich Kooperationen ver -
schließen?

35 von 37 Gemeinden des Bezirks werden sich ab 1. Jänner 2020 einem
Standesamtsverband mit Sitz in Rohrbach-Berg anschließen. Diese Initiative
ist aus Sicht des LRH grundsätzlich zu begrüßen. Größere Standesämter
verfügen über mehr Spezialisten-Know-How und können den steigenden
Qualitätsansprüchen der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden. Auch ist
davon auszugehen, dass bei höherer Anzahl der bearbeiteten Fälle die
Bearbeitungszeit je Fall sinkt.
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Aus Sicht des LRH sollte ein bezirksweiter Standesamtsverband jedoch auch
tatsächlich alle Gemeinden des Bezirkes umfassen. Die Tatsache, dass sich
bislang zwei Gemeinden nicht am Standesamtsverband beteiligen, ist aus
Effizienzgründen abzulehnen, bleibt derzeit aber konsequenzlos.

Unabhängig von der Wirksamkeit des konkreten Standesamtsverbandes
weist der LRH darauf hin, dass die Vielfalt an räumlich unterschiedlichen
Kooperationen durch die reine Freiwilligkeit weiter anwächst. Auch für den
Bereich der Kooperationen vermisst der LRH konkrete Zielsetzungen des
Landes OÖ. Er warnt vor einer mittelfristig unüberschaubaren Kooperations-
struktur in Oberösterreich, die mögliche künftige Zielsetzungen zur
Strukturierung der oö. Gemeinden konterkariert. Um solche Entwicklungen
zu vermeiden, sollte das Land bei der Förderverwaltung steuernd eingreifen.
Aus Sicht des LRH sollte dies im Rahmen der Weiterentwicklung der
Bestimmungen der Gemeindefinanzierung Neu konkretisiert werden.
(Berichtspunkt 23, VERBESSERUNGSVORSCHLAG II)

(5) Kooperationsräume schaffen, landesweiten Infrastrukturplan erarbei -
ten und Förderungen darauf abstimmen

Ausgehend von den Überlegungen des Oö. Raumordnungspro-
grammes 2017 beauftragte die Oö. Landesregierung die Erarbeitung eines
Landesentwicklungsprogramms (LEP). Neben thematischen und regionalen
Schwerpunktsetzungen für die Regionalentwicklung sollte das LEP auch
gemeindeübergreifende Kooperationsräume auf Basis räumlich funktionaler
Zusammenhänge definieren. Die Kooperationsräume sollten mittelfristig
auch die Basis für Kooperationen in der Gemeindeverwaltung sein.

Der Bezirk Rohrbach wurde als Pilotregion ausgewählt. Der Kooperations-
raum „Rohrbach-Mitte“ mit der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg als Zentrum
nahm im Juli 2018 die Arbeit auf. Ab Herbst 2018 gab es keine weiteren
Besprechungen zu den Kooperationsräumen. Anfang Februar 2019 teilte
das nunmehr zuständige Mitglied der Oö. Landesregierung allen Projekt-
beteiligten mit, dass eine Neukonzeption des Projekts unter dem Titel „Upper
Region 2030 – Kooperationsräume“ vorgenommen wird. Im Sommer 2019
wurden die Zielsetzungen des Projekts näher präzisiert. Konkret sollten von
Seite des Landes OÖ Zielwerte im Bereich spezifischer kommunaler
Dienstleistungen (Bauhöfe, Schulen und Baurechtsverwaltungen) erarbeitet
und als Richtwerte den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. In der
Folge sollen die Zielwerte auf die Kooperationsräume heruntergebrochen
werden.

Der LRH hält die Bildung von Kooperationsräumen in den oö. Gemeinden
nach wie vor für sinnvoll. Kritisch sieht er die Tatsache, dass das Projekt
frühzeitig unterbrochen wurde. Der LRH weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass es nach wie vor einen gültigen einstimmigen Beschluss der
Oö. Landesregierung zur Bildung von Kooperationsräumen gibt.

Das Folgeprojekt „Upper Region 2030 – Kooperationsräume“ stellt einen
Versuch des Landes OÖ dar, in einzelnen Pilotregionen für ausgewählte
Infrastrukturbereiche eine Soll-Struktur zu erarbeiten. Aus Sicht des LRH
wäre dies im Sinne einer ganzheitlichen Strategie aber für eine Vielzahl an
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Infrastrukturbereichen flächendeckend in ganz Oberösterreich notwendig.
Bereits zur Verfügung stehende fachliche Ausarbeitungen (z.B. Bäderstudie
des Landes) sollten dabei berücksichtigt werden. Darauf aufbauend
empfiehlt der LRH, einen derartigen regionalen Infrastrukturplan mit den
Vorgaben der Gemeindefinanzierung Neu zu verschränken. Somit könnten
Förder- und Bedarfszuweisungsmittel gezielter eingesetzt werden. (Berichts-
punkte 21 und 22, VERBESSERUNGSVORSCHLAG III)

(6) Haushalts - und Finanzsituation der Stadtgemeinde bislang stabil –
Finanzielle Spielräume werden enger

Nach Ansicht des LRH verfügte Rohrbach-Berg in den letzten Jahren über
grundsätzlich stabile Finanzen und konnte jährlich beträchtliche Zuführungen
an den ao. H. leisten. Angesichts geplanter hoher Investitionen ist aber
davon auszugehen, dass die Spielräume in den kommenden Jahren deutlich
enger werden.

Der LRH kritisiert, dass in den Jahren 2017 und 2018 Interessentenbeiträge
aus der Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung von insgesamt
436.000 Euro nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Im Hinblick auf
die durchgängig negativen Ergebnisse des ao. H ist ebenso kritisch anzu-
merken, dass Vorhaben erst dann begonnen bzw. fortgeführt werden dürfen,
wenn die dafür vorgesehenen Einnahmen gesichert sind. (Berichtspunkt 34)

(7) Geplantes Investitionsvolumen übersteigt frei ve rfügbare Mittel
deutlich – Konsolidierungsmaßnahmen setzen

Die für Investitionen und Schuldenrückzahlungen zur Verfügung stehenden
freien Budgetspitzen liegen künftig voraussichtlich bei durchschnittlich etwa
300.000 Euro jährlich. Dem steht ein mittelfristiges Investitionsvolumen von
26,3 Mio. Euro bis ins Jahr 2023 gegenüber. Hauptprojekt wird dabei die
Realisierung eines Schulcampus für Volksschule und Neue Mittelschule sein
(mindestens 12 Mio. Euro).

Der LRH hält fest, dass die voraussichtlich zur Verfügung stehenden
Eigenmittel der Stadtgemeinde viel zu gering sein werden, um das angepeilte
Investitionsprogramm vollständig umsetzen zu können. Er weist weiters
darauf hin, dass die Realisierung aller geplanten Vorhaben eine erhebliche
Neuverschuldung bewirken würde. Die daraus resultierenden hohen
Tilgungsraten werden den Gemeindehaushalt so stark belasten, dass das
Haushaltsgleichgewicht gefährdet ist. Der LRH empfiehlt der Stadtgemeinde
deshalb, die Prioritätenreihung zu überarbeiten und Projekte im Hinblick auf
die Realisierungszeiträume zu strecken bzw. notfalls gänzlich zu streichen.
Jedenfalls wird es auch notwendig sein, dass die Stadtgemeinde aus
finanzieller Sicht umgehend geeignete Maßnahmen setzt, um die
Spielräume nachhaltig zu erhöhen. (Berichtspunkt 35)



Stadtgemeinde Rohrbach-Berg mit Schwerpunkt Kooperationen November 2019

Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence 5

(8) Bezirksweite Finanzierung des Hallenbades angedacht – Laufender
Betrieb für Rohrbach -Berg alleine aber nicht leistbar

Die Stadtgemeinde plant unter Einbindung eines Arbeitskreises seit 2016 die
Errichtung einer regionalen Erlebnisbadeanlage. Eine Machbarkeitsstudie
geht von einem Investitionsvolumen von 10 bis 12 Mio. Euro aus. Das
Finanzierungskonzept zum Zeitpunkt der Überprüfung geht davon aus, dass
Rohrbach-Berg als Standortgemeinde das Grundstück zur Verfügung stellt
und die laufenden Betriebsabgänge von zumindest 300.000 Euro jährlich
übernimmt. Die restlichen Gemeinden des Bezirks sollen den Gemeinde-
finanzierungsanteil aus der baulichen Errichtung beitragen.

Der LRH sieht den Bedarf an einem Hallenbad im Bezirk Rohrbach gegeben
und in der Bäderstudie des Landes OÖ dokumentiert. Nicht gegeben sieht er
allerdings den Bedarf an weiteren geplanten Bereichen wie z. B. einem
Saunabereich, die keinen sport- bzw. bildungspolitischen Auftrag erfüllen.
Zum Betrieb des Hallenbades ist festzuhalten, dass die Aufgaben- und
Finanzierungsverantwortung möglichst in einer Hand liegen sollte. Für den
LRH stellt somit eine Betriebsführung durch die Stadtgemeinde ein
taugliches Modell dar. Problematisch ist allerdings, dass die Stadtgemeinde
künftig nicht über die laufenden Mittel verfügen wird, den jährlichen Abgang
des Hallenbades zu decken.

Der Betrieb eines Hallenbads stellt eine überörtliche Leistung dar, von der
Bürgerinnen und Bürger mehrerer Gemeinden profitieren. Um diese
überörtliche Leistung dennoch finanziell adäquat an die Standortgemeinden
abgelten zu können, wird eine Basisabdeckung des laufenden Betriebes
notwendig sein. Das Land OÖ sollte deshalb anhand eines regionalen
Infrastrukturplanes Standortgemeinden einen jährlichen Fixbetrag –
beispielsweise aus dem Strukturfonds der Gemeindefinanzierung Neu –
zugestehen. Bei der Bemessung dieses Sockelbetrages wäre darauf zu
achten, dass die betriebswirtschaftlichen Anreize bei der Betriebsführung
nach wie vor erhalten bleiben. (Berichtspunkte 24 bis 29, VERBESSE-
RUNGSVORSCHLAG IV)

(9) Überörtliche Gemeindeeinrichtungen belasten Haushalt

Mit der Sportanlage inklusive Kunstrasenfeld, der Bezirkssporthalle, dem
Freibad und dem Veranstaltungszentrum Centro bietet die Stadtgemeinde
schon jetzt eine Reihe von Einrichtungen mit regionaler Bedeutung an. Diese
verursachten gemeinsam im Jahr 2018 einen Fehlbetrag von 165.800 Euro
(ohne Verwaltungsleistungen).

Diesbezüglich hält der LRH fest, dass die Lasten von Gemeinden in Bezug
auf die Erbringung von regionalen Versorgungsfunktionen derzeit ungleich
verteilt sind. Die bestehenden Aufteilungsschlüssel im Finanzausgleich
(z.B. abgestufter Bevölkerungsschlüssel) berücksichtigen dies nur unzu-
reichend, weil insbesondere kleinregionale Zentren unter 10.000 Einwohnern
wie Rohrbach-Berg nicht gesondert entlastet werden. Das bestätigt die
grundsätzliche Notwendigkeit, im Rahmen eines aufgabenorientierten
Finanzausgleichs u.a. überörtliche Leistungen abzugelten. (Berichts-
punkt 47)
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(10) Fehlende Bewilligungen und Überprüfungen be i Wasserversorgungs -
anlagen landesweit aufarbeiten

Zum Prüfungszeitpunkt war in der Stadtgemeinde bei 57 Objekten die
gesetzliche Anschlusspflicht an die Gemeindewasserversorgungsanlage
noch nicht durchgesetzt. Überdies stellte der LRH fest, dass bei 20 Liegen-
schaften die Versorgungsleitung zwar vom Gemeindebauhof errichtet, aber
weder wasserrechtlich bewilligt noch überprüft wurde. Der LRH ging in der
Folge der Frage nach, ob dies in Rohrbach-Berg einen Einzelfall oder einen
häufigeren Missstand darstellt. Die zuständigen Landesstellen teilten mit,
dass wasserrechtliche Bewilligungen und Überprüfungen in den oö. Gemein-
den häufig fehlen.

Für den LRH ist die derzeitige Situation problematisch, insbesondere weil in
solchen Fällen die gesetzliche Anschlusspflicht nicht vollzogen werden kann.
Auf die Herstellung eines gesetzkonformen Zustandes ist hinzuwirken. Der
LRH empfiehlt dem Land OÖ daher, die oö. Gemeinden auf die derzeit
gültige Rechtslage und die damit verbundenen Pflichten und weitreichenden
Folgen hinzuweisen: (Berichtspunkte 64 bis 67, VERBESSERUNGSVOR-
SCHLAG V)

(11) Die Empfe hlungen des LRH an die geprüften Stellen sind unter Be -
richtspunkt 70 zusammengefasst.

(12) Im Sinne des § 9 Abs. 2 Oö. LRHG empfiehlt der LRH dem Kontrollaus -
schuss betreffend folgende Beanstandungen und Verbesserungs -
vorschläge eine einmalige Folgeprüfung zu beschließen:

I. Das Land OÖ so llte seine Strategie in Bezug auf Gemeindefusionen
präzisieren und stärker steuernd eing reifen. Insbesondere wären
auch konkrete Ziele hinsichtlich Anzah l an Fusionen, räumlicher
Verteilung bzw. Zeithorizont festzulegen und den oö. Gemeinden
entsprechend zu kommunizieren . (Berichtspunkt 19; Umsetzung kurz -
fristig)

II. Um eine mittelfristig unüberschaubare Kooperationsstruktur in OÖ zu
vermeiden, sollte das Lan d OÖ im Rahmen der Weiterentwicklung die
Bestimmungen der Gemeindefinanzierung Neu konkretisieren . (Be-
richtspunkt 23, Umsetzung kurzfristig)

III. Auf Basis der Ergebnisse des Projekts „Upper Region 2030 –
Kooperationsräume “ sollte das Land OÖ einen regionalen Infra -
strukturplan entwickeln. Dieser sollte in der Folge mit den Vorgaben
der Gemeindefinanzierung Neu verschränkt werden . (Berichtspunkt 22,
Umsetzung kurz fristig)
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IV. Das Land OÖ sollte für Hallenbäder anhand des zu erarbeitenden
regionalen Infrastrukturpla nes den Standortgemeinden einen jähr -
lichen Fixbetrag – beispielsweise aus dem Strukturfonds der
Gemeindefinanzierung Neu – zugestehen . (Berichtspunkt 29; Umset -
zung kurzfristig )

V. Im Hinblick auf fehlende wasserrechtliche Bewilligungen und Über -
prüfungen be i Wasserversorgungsanlagen sollte das Land OÖ die
Gemeinden auf die derzeit gültige Rechtslage und damit verbundene
Pflichten und weitreichende Folgen hinweisen . (Berichtspunkt 67;
Umsetzung kurzfristig)
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STRUKTUR DER STADTGEMEINDE

Eckdaten und Lageplan

Politischer Bezirk : Rohrbach
Landtagswahlkreis : Mühlviertel
Gemeindegröße : 37,9 km2

Seehöhe (Hauptort) : 605 m
Einwohner : 5.160
Häuser : 1.545
Haushalte : 2.209

Gemeindeamt:
Stadtplatz 1-2, 4150 Rohrbach-Berg

Gemeinderat :
31 Mitglieder
ÖVP 19, SPÖ 5, FPÖ 4, Grüne 3

Gemeindewappen : Lage in OÖ :

Infrastruktur Bildung und Kinderbetreuung:
Kindergarten 2
Krabbelstube 2
Volksschule 1
Neue Mittelschule 1
Polytechnische Schule 1
Gymnasium (BG/BRG) 1
Höhere Lehranstalt (BBS) 1
Berufsschule 1
Krankenpflegeschule 1
Landesmusikschule 1

Infrastruktur Straßen :
Gemeindestraßen 67 km
Bundes-/Landesstraßen 17 km

Wesentliche Mitgliedschaften,
Kooperationen :

�x Bezirksabfallverband
�x Sozialhilfeverband
�x Regionalverband Donau-Böhmerwald
�x Wirtschaftsverband Oberes Mühlviertel
�x B.I.K.E. – Bildungsinstitut für Kommunale

Einrichtungen
�x Reinhalteverband Mühltal
�x Wasserverband Fernwasserversorgung

Mühlviertel

Quelle: Stadtgemeinde Rohrbach-Berg (Juni 2019)

Quellen: Land OÖ; Abt. GeoL (Stand Juni 2019)

Rohrbach -Berg Haslach
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